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Anlage 1 zur Drucksachen-Nr. VI/1110 

STADT NEUBRANDENBURG 

Bebauungsplan Nr. 43 
„Erweiterung Supermarkt Salvador-Allende-Straße 15“ 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) 
II. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
III. Beteiligung der Betroffenen zur Änderung des Plans nach der Auslegung 
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STADT NEUBRANDENBURG 

Bebauungsplan Nr. 43 
„Erweiterung Supermarkt Salvador-Allende-Straße 15“ 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) 
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3.2 (Seite 1) Deutsche Telekom Technik GmbH Abwägungsvorschlag 

 

TÖB 3.2 Deutsche Telekom Technik GmbH 13.08.18 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Notwendigkeit der frühzeitigen Einbeziehung der Deutschen Telekom AG wird an 
den Vorhabenträger weitergeleitet. Weiterhin wird darauf verwiesen, dass Beschädigun-
gen der Telekommunikationslinien zu vermeiden sind und der ungehinderte Zugang zu 
vorhandenen Anlagen möglich sein muss. 
 

 

① 
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3.2 (Seite 2) Deutsche Telekom Technik GmbH Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird beachtet. 
Der Vorhabenträger wird auf die Beachtung der Kabelschutzanweisung der Deutschen 
Telekom AG hingewiesen. 

 

② 
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4.5 (frühzeitige Beteiligung Seite 1) Neubrandenburger Stadtwerke GmbH Abwägungsvorschlag 

 

TÖB 4.5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 15.01.18 
 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet. 
Zwischen dem Vorhabenträger und der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH wird ein 
Erschließungsvertrag über eine ggf. erforderliche Erweiterung, die Umverlegung der vor-
handenen Ver- und Entsorgungsnetze sowie die damit verbundene Kostentragung ge-
schlossen. Trassen für die umzuverlegenden Leitungen wurden bereits festgelegt. 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird beachtet. 
Die künftige Kabeltrasse der umzuverlegenden Niederspannungsleitung wurde mit der 
neu.sw abgestimmt. Für den bestehenden und neuen Leitungsverlauf wird im Bebau-
ungsplan ein Leitungsrecht festgesetzt. Die Leitungsrechte werden als Grunddienstbar-
keiten gesichert. 
 

   

① 

② 
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4.5 (frühzeitige Beteiligung Seite 2) Neubrandenburger Stadtwerke GmbH Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird beachtet. 
Der künftige Verlauf der umzuverlegenden Trinkwasserleitung wurde mit der neu.sw ab-
gestimmt. Für den bestehenden und neuen Leitungsverlauf wird im Bebauungsplan ein 
Leitungsrecht festgesetzt. 
 
 
 
Zu 4: Der Hinweis wird beachtet. 
Der Vorhabenträger wird auf das Schutzerfordernis der bestehenden Schmutz- und Re-
genwasserkanäle hingewiesen. Im Bereich der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Re-
gen- und Schmutzwasserkanäle ist eine Fläche zum Bepflanzen mit Sträuchern festge-
setzt. Da sich die Leitungen ca. 3 m unterhalb der Geländeoberfläche befinden, sind 
Beschädigungen durch das Wurzelwerk der zu pflanzenden Sträucher nicht zu erwar-
ten. 
 
Zu 5: Der Hinweis wird beachtet.  
Der Vorhabenträger wurde darauf hingewiesen, dass das Niederschlagswasser im 
Plangebiet zu verbringen ist. Durch den Vorhabenträger wurde eine Entwässerungskon-
zeption beauftragt. 

   

③ 

④ 

⑤ 
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4.5 (frühzeitige Beteiligung Seite 3) Neubrandenburger Stadtwerke GmbH Abwägungsvorschlag 
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4.5 (Seite 1) Neubrandenburger Stadtwerke GmbH Abwägungsvorschlag 

 

TÖB 4.5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 05.09.18 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden beachtet. 
Zwischen dem Vorhabenträger und der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH wird ein 
Erschließungsvertrag über eine ggf. erforderliche Erweiterung, die Umverlegung der vor-
handenen Ver- und Entsorgungsnetze sowie die damit verbundene Kostentragung ge-
schlossen. Trassen für die umzuverlegenden Leitungen wurden bereits festgelegt. 
 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird beachtet. 
Im Bebauungsplan werden zur Sicherung der bestehenden sowie der neu zu verlegenden 
Leitungen Leitungsrechte festgesetzt. 

 

① 

② 
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4.5 (Seite 2) Neubrandenburger Stadtwerke GmbH Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird beachtet. 
In den Bereichen, in denen Leitungsrechte festgesetzt sind, sind keine Baumpflanzun-
gen vorgesehen. Im Bereich der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Regen- und 
Schmutzwasserkanäle ist eine Fläche zum Bepflanzen mit Sträuchern festgesetzt. Da 
sich die Leitungen ca. 3 m unterhalb der Geländeoberfläche befinden, sind Beschädi-
gungen durch das Wurzelwerk der zu pflanzenden Sträucher nicht zu erwarten. 
 
 
 
Zu 4: Der Hinweis wird beachtet. 
Die künftige Kabeltrasse der umzuverlegenden Niederspannungsleitung wurde mit der 
neu.sw abgestimmt. Für den bestehenden und neuen Leitungsverlauf wird im Bebau-
ungsplan ein Leitungsrecht festgesetzt. 
 
Zu 5: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz.  
Die Beleuchtungsanlagen gehen mit dem Grunderwerb in das Eigentum des Vorhaben-
trägers über, so dass er über den Rückbau frei entscheiden kann. 
 
 
 
 
 
Zu 6: Der Hinweis wird beachtet. 
Der künftige Verlauf der umzuverlegenden Trinkwasserleitung wurde mit der neu.sw ab-
gestimmt. Für den bestehenden und neuen Leitungsverlauf wird im Bebauungsplan ein 
Leitungsrecht festgesetzt. 
 

 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
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4.5 (Seite 3) Neubrandenburger Stadtwerke GmbH Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
Zu 7: Der Hinweis wird beachtet.  
Der Vorhabenträger wird auf die Umverlegung der Regen- und Schmutzwasserleitun-
gen sowie die erforderlichen Abstimmungen mit der NEUWOGES und der NEUWOBA 
hingewiesen. Seitens des Vorhabenträgers wurde eine Planung zur Verlegung der Lei-
tungen beauftragt.  

  

⑦ 
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4.5 (1. ergänzende Stellungnahme Seite 1) Neubrandenburger Stadtwerke 
 

Abwägungsvorschlag 

 

TÖB 4.5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 28.11.18 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden beachtet. 
Im Januar 2019 wurden im Auftrag der Neubrandenburger Stadtwerke Suchschachtun-
gen durchgeführt, bei denen die Lage und Höhe der Trinkwasserleitung und des Fern-
wärmeheizkanals aufgenommen wurden. Auf dieser Grundlage wurde eine Entwurfspla-
nung entwickelt, die die Errichtung eines Schutzbauwerkes über dem Heizkanal vorsieht. 
Dies ermöglicht es, im Bereich der Nebenzufahrt (Flurstück 8/346) die Überdeckung zu 
verringern und somit den fahrtechnisch problematischen „Buckel“ abzutragen. Eine Um-
verlegung des Leitungssystems ist dabei nicht erforderlich. 
Die Neubrandenburger Stadtwerke haben dieser Lösung mit Schreiben vom 20.02.19 im 
Grundsatz zugestimmt (siehe 2. ergänzende Stellungnahme der Neubrandenburger 
Stadtwerke). 

 

① 
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4.5 (1.ergänzende Stellungnahme Seite 2) Neubrandenburger Stadtwerke  Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

① 
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4.5 (2. ergänzende Stellungnahme Seite 1) Neubrandenburger Stadtwerke 
 

Abwägungsvorschlag 

 

TÖB 4.5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 28.11.18 
 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
Der Vorschlag zur Sicherung des Fernwärmeheizkanals wird als Voraussetzung für die 
Abflachung der Zufahrt im Bereich des Flurstück 8/346 durch den Vorhabenträger umge-
setzt. Vor Bauausführung wird durch den Vorhabenträger der statische Nachweis er-
bracht. 

 
 

① 
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8.1 (Seite 1) Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Abwägungsvorschlag 

 

TÖB 8.1 Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie 05.09.18 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet.  
Eine Nachtanlieferung im Zeitraum zwischen 22:00 und 6:00 Uhr findet nicht statt. Dazu 
wird eine entsprechende Vereinbarung im Durchführungsvertrag getroffen. 

 

① 
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8.1 (Seite 2) Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Abwägungsvorschlag 

 
 

 
 
Zu 2: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Schallimmissionsprognose wurde dahingehend überarbeitet, dass das „Klimasplit-
gerät Bäcker“ auch im Nachtzeitraum betrieben wird. Unverträgliche Geräuschimmissio-
nen ergeben sich daraus nicht. 
 
Zu 3: Der Hinweis wird beachtet. 
Im Schallgutachten wurde das Ein- und Ausstapeln der Einkaufswagen in die Ausbrei-
tungsberechnung eingestellt. Im Bebauungsplan wird festgesetzt, dass die Abstellfläche 
der Einkaufswagen einzuhausen ist.  
 

  

② 

③ 
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1.2 (Seite 1) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägungsvorschlag 

 

TÖB 1.2: Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 03.09.18 
 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
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1.2 (Seite 2) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet.  
Der Flächennutzungsplan (FNP) wird im Wege der Berichtigung angepasst. Diese Be-
richtigung erfolgt unverzüglich im Anschluss an den Satzungsbeschluss zum Bebau-
ungsplan. In der Bekanntmachung des Bebauungsplans wird auf die Berichtigung des 
FNP hingewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

① 
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1.2 (Seite 3) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird beachtet. 
In Teil A der Planzeichnung wird die Fläche für Stellplätze erweitert und an die Darstel-
lung des Vorhaben- und Erschließungsplan angepasst. 
Die im Bebauungsplan festgesetzte max. Verkaufsfläche wird im Ergebnis der Abglei-
chung mit dem Vorhaben- und Erschließungsplanes beibehalten. Im Vorhaben- und Er-
schließungsplan werden die angegebenen Verkaufsflächen an die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes angepasst. 
 
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird beachtet. 
Es wird zwischen dem Vorhabenträger und der Stadt Neubrandenburg ein Durchfüh-
rungsvertrag geschlossen, der vor dem Satzungsbeschluss der Stadtvertretung zur Be-
schlussfassung vorgelegt wird. In dem Durchführungsvertrag verpflichtet sich der Vor-
habenträger zur Durchführung des Vorhabens in einer bestimmten Frist. Als Vorausset-
zung für den Durchführungsvertrag weist der Vorhabenträger die Verfügungsbefugnis 
über die Flächen, die zur Verwirklichung des Vorhabens erforderlich sind sowie die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit nach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4: Der Hinweis wird beachtet.  
Es wird die textliche Festsetzung 1.6.1 hinzugefügt, nach der im Geltungsbereich des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes im Rahmen der festgesetzten Nutzungen nur 
solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im 
Durchführungsvertrag verpflichtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

② 

③ 

④ 
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1.2 (Seite 4) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 5: Der Hinweis wird teilweise beachtet. 
Im Ergebnis einer Vor-Ort-Begehung am 26.10.18 hat der Landkreis Mecklenburgische 
Seenplatte mit Schreiben vom 01.11.18 mitgeteilt, dass es sich lediglich bei dem Baum 
P10 sowie einem Baum an der Salvador-Allende-Straße um geschützte Alleebäume ge-
mäß § 19 NatSchAG M-V handelt. Der Baum P10 ist nicht mehr für eine Fällung vorge-
sehen und wird im Bebauungsplan zum Erhalt festgesetzt. Es ist somit lediglich für den 
an der Salvador-Allende-Straße zu fällenden Baum ein Befreiungs- und Fällantrag zu 
stellen. Der Antrag wurde durch den Vorhabenträger bereits eingereicht. 
 
 

  

④ 

⑤ 
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1.2 (Seite 5) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
Zu 6: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz. 
Etwaige Maßnahmen zum Schutz der im Bereich der Pflanzfläche verlaufenden Regen- 
und Schmutzwasserkanäle sind bei der konkreten Objektplanung und der Bauausfüh-
rung zu berücksichtigen. Da sich die Leitungen ca. 3 m unterhalb der Geländeoberflä-
che befinden, sind Beschädigungen durch das Wurzelwerk der zu pflanzenden Sträu-
cher nicht zu erwarten. 
 
Zu 7: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits berücksichtigt worden.  
 
 
 
 
Zu 8: Die Hinweise sind für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz. 
Die Hinweise sind vom Bauherren bei der Bauausführung zu beachten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 9: Der Hinweis wird beachtet.  
Unter Punkt 9.4 der Begründung wird die vorgeschlagene Änderung eingearbeitet. 
 
 
 
Zu 10: Der Hinweis wird beachtet. 
Im Bebauungsplan wird die Einhausung der Lieferzone des Drogeriemarktes festge-
setzt. Im Durchführungsvertrag wird festgelegt, dass zusätzliche schallemittierende Ge-
räte mit ausreichend niedrigen Emissionen bzw. Schalldämpfern auszustatten sind und 
das gemäß dem Stand der Technik tonhaltige Geräusche gemäß der Anlagenplanung 
zu vermeiden sind. 
 

  

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 
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1.2 (Seite 6) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
Zu 11: Die Hinweise sind für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz. 
Die Hinweise sind vom Vorhabenträger bei der konkreten Objektplanung und der Bau-
ausführung zu beachten.  
 
 
 
Zu 12: Der Hinweis wird beachtet. 
Der Gemarkungsname und die Flurbezeichnung werden auf der Planzeichnung er-
gänzt. 
 
 
 
 
 
Zu 13: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Rechtsgrundlage wird aktualisiert. 
 
Zu 14: Der Hinweis wird beachtet. 
In der Legende wird DHHN 2016 als Höhenbezugssystem benannt. 

  

⑭ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 
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1.2 (neue Ergänzung Seite 1) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägungsvorschlag 

 

TÖB 1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 01.11.18 
 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet. 
Der Baum P10 ist nicht mehr für eine Fällung vorgesehen und wird im Bebauungsplan 
zum Erhalt festgesetzt. Es ist somit lediglich für den an der Salvador-Allende-Straße zu 
fällenden Baum ein Befreiungs- und Fällantrag gemäß § 19 Abs. 2 NatSchAG zu stellen. 
Der Antrag wurde durch den Vorhabenträger bereits eingereicht. 
 
 
 
 
                 

           
  

  

① 
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1.2 (neue Ergänzung Seite 2) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird beachtet. 
Im Plangebiet befinden sich zwei nach § 18 NatSchAG M-V geschützte Bäume für die 
ein gesonderter Fällantrag beim Landkreis Mecklenburgische Seenplatte einzureichen 
ist. Der Antrag wurde seitens des Vorhabenträgers bereits gestellt. 
 
Zu 3: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz. 
Etwaige Maßnahmen zum Schutz der im Bereich der Pflanzfläche verlaufenden Regen- 
und Schmutzwasserkanäle sind bei der konkreten Objektplanung und der Bauausfüh-
rung zu berücksichtigen. Da sich die Leitungen ca. 3 m unterhalb der Geländeoberflä-
che befinden, sind Beschädigungen durch das Wurzelwerk der zu pflanzenden Sträu-
cher nicht zu erwarten. 
 

  

① 

② 

③ 
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2.11 Straßenbaulastträger Abwägungsvorschlag 

 

TÖB 2.1 Straßenbaulastträger 02.10.18 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.  
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Zufahrt zum Parkplatz vor dem Gebäude Salvador-Allende-Straße 37 - 41 wird auf 
öffentlichem Straßenland durch den Vorhabenträger errichtet. Dazu werden entspre-
chende Vereinbarungen in den Durchführungsvertrag aufgenommen. Der Parkplatz 
selbst wird durch die NEUWOBA erworben, durch die auch der Anschluss des Parkplat-
zes an die neue Zufahrt herzustellen ist. Die mit St2 gekennzeichnete Fläche für Stell-
plätze wird daher aus dem Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
herausgenommen. Die NEUWOBA hat mit Schreiben vom 29.11.18 mitgeteilt, dass 
keine Einwände gegen die Herausnahme bestehen. 
Die Fällgenehmigung für den im Bereich der geplanten Zufahrt befindlichen Alleebaum 
wird vor dem Satzungsbeschluss vorgelegt. 
 
Zu 2: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Die Herstellung eines sicheren und barrierefreien Fußweges vom Gebäude Salvador-
Allende-Straße 37 - 41 zum öffentlichen Gehweg entlang der Salvador-Allende-Straße 
ist im Zusammenhang mit der Erschließung und Neuordnung der Stellplatzanlage zu 
sehen. Die Einordnung des Gehweges und die Neuordnung der Stellplatzanlage sollen 
nach den Vorstellungen der NEUWOBA erfolgen, so dass eine Vorgabe durch die 
Stadt/Vorhabenträger nicht sinnvoll ist. Der Fußweg wird daher nicht in den vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan sowie den Vorhaben- und Erschließungsplan aufgenom-
men. 
 
Zu 3: Die Hinweise werden beachtet.  
Seitens des Vorhabenträgers werden für die neu herzustellenden bzw. umzubauenden 
Zufahrten zum Parkplatz vor dem Gebäude Salvador-Allende-Straße 37 - 41 sowie zum 
Nahversorgungszentrum Entwurfsplanungen erstellt und der Stadt Neubrandenburg zur 
Bestätigung vorgelegt. 
 
Die untergeordnete Zufahrt wird so hergestellt, dass sie den anerkannten Regeln der 
Technik und der Baukunst entspricht. Dazu wird der unter der Zufahrt befindliche Heiz-
kanal durch Errichtung eines Schutzbauwerkes gesichert. Dies ermöglicht es, die Über-
deckung zu verringern und somit den fahrtechnisch problematischen „Buckel“ abzutra-
gen. 
Der ursprünglich als private Verkehrsfläche festgesetzte Bereich der Zufahrt wird als öf-
fentliche Verkehrsfläche festgesetzt. Dadurch liegt auch der Gehweg vollständig im öf-
fentlichen Verkehrsraum. 
 

  

① 

② 

③ 
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18.1 (Seite 1) BUND Abwägungsvorschlag 

 

TÖB 18.1 BUND 03.09.18 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Von einer Aufnahme von Linden in die Pflanzlisten wird abgesehen, da diese Honigtau 
(Ausscheidungsprodukt der Blattläuse) absondern, der sich als klebriger Film auf Fahr-
zeugen ablagert. Linden sind daher nicht für eine Pflanzung auf Parkplätzen bzw. in de-
ren unmittelbarer Nähe geeignet.  
 
Zu 2: Der Hinweis wird teilweise beachtet.  
Von einer Verkleinerung der überbaubaren Grundstücksfläche wird abgesehen. Es wird 
jedoch festgesetzt, dass weitere 3 vorhandene Bäume sowie eine mit Gehölzen be-
pflanzte Fläche nordöstlich des bestehenden Marktgebäudes zu erhalten und eine wei-
tere Fläche mit Sträuchern zu bepflanzen sind. Darüber wird im Durchführungsvertrag 
vereinbart, dass auf einer unmittelbar südöstlich an das Plangebiet angrenzenden Fläche 
(Teil des Flurstücks 8/1030) insgesamt 13 weitere Bäume zu pflanzen sind. 
 
Zu 3: Der Hinweis wird beachtet. 
Der Vorhabenträger wird auf den Schutz der Bäume während der Baumaßnahmen hin-
gewiesen. 

  

① 

② 

③ 
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18.1 (Seite 2) BUND Abwägungsvorschlag 

 

 

 



Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 43 „Erweiterung Supermarkt Salvador-Allende-Straße 15“ 

27 
 

19.3 (Seite 1) NEUWOGES mbH Abwägungsvorschlag 

 

TÖB 19.3 NEUWOGES mbH 20.08.18 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet. 
Der Vorhabenträger muss als Voraussetzung für den Satzungsbeschluss die Verfü-
gungsberechtigung über die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindlichen 
Grundstücke nachweisen. Die notarielle Beurkundung des Erwerbs des Grundstücks der 
NEUWOGES durch den Vorhabenträger ist bereits erfolgt. 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird beachtet.  
Mit der Erschließung ist der Kundeneingang gemeint, der sich an der nordöstlichen Ge-
bäudeseite befindet. In der Begründung erfolgt in Kapitel 5.1 eine entsprechende Präzi-
sierung. 
 
Zu 3: Der Hinweis wird teilweise beachtet. 
In der Begründung des Bebauungsplanes wird in Kapitel 5.1 die Überdachung ergänzt. 
Die Einhausung der Fläche für Einkaufswagen wird im Bebauungsplan festgesetzt.  
Für eine Einhausung der Fahrradständer besteht kein Erfordernis, sodass von einer Fest-
setzung abgesehen wird. 

  

① 

② 

③ 
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19.3 (Seite 2) Neuwoges mbH Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4: Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Die der Versorgung des Gebietes dienenden Schank- und Speisewirtschaften sind ge-
mäß § 4 BauNVO auch in allgemeinen Wohngebieten regelmäßig zulässig. Sie sind da-
her grundsätzlich von ihrem Störungsgrad mit einer benachbarten Wohnbebauung ver-
einbar. Es ist daher nicht erforderlich, bestimmte Arten von Schank- und Speisewirt-
schaften wie z.B. Imbisse auszuschließen. Die Öffnungszeiten werden durch andere 
gesetzliche Vorschriften geregelt und können nicht im Bebauungsplan festgesetzt wer-
den. 
 
 
Zu 5: Der Hinweis wird beachtet. 
Die „Neubrandenburger Liste“ wurde der NEUWOGES am 30.08.18 per e-mail übermit-
telt. 
 
Zu 6: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Der Durchführungsvertrag ist kein öffentliches Dokument. Er wird daher auch nicht der 
NEUWOGES übergeben. 
 
Zu 7: Der Hinweis wird beachtet. 
Im Durchführungsvertrag wird festgelegt, dass die haustechnischen Anlagen an den im 
Schallschutzgutachten vorgeschlagenen Positionen anzuordnen sind. 

 

③ 

④ 

⑤ 

⑦ 

⑥ 
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19.3 (Seite 3) Neuwoges GmbH Abwägungsvorschlag 

 

 
Zu 8: Der Hinweis wird teilweise beachtet.  
Der Vorhabenträger wird im Durchführungsvertrag zur Herstellung der beiden neu zu 
errichtenden Zufahrten verpflichtet. 
Der vorgeschlagenen Sperrung der nordwestlichen Zufahrt für den Lieferverkehr wird 
nicht gefolgt, da sonst der Anlieferbereich des künftigen Drogeriemarktes nicht mehr 
durch LKW rückwärts angefahren werden kann. Dies ist für den Betrieb des Drogerie-
marktes jedoch unerlässlich. 
 
Zu 9: Der Hinweis wird teilweise beachtet. 
In den Bebauungsplan werden Festsetzungen aufgenommen, nach denen die Lade-
rampen des Lebensmittelmarktes und des Drogeriemarktes jeweils an drei Seiten ein-
zuhausen sind. Eine vollständige Einhausung der gesamten Lieferzonen ist im Ergebnis 
des Schallschutzgutachtens nicht erforderlich.  
 
Zu 10: Der Hinweis wird teilweise beachtet. 
Gemäß dem Vorhaben- und Erschließungsplan, der als Bestandteil des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes rechtswirksam wird, ist südlich des geplanten Lebensmittel-
marktes ein eingehauster Müllstandort vorgesehen. Beim künftigen Drogeriemarkt wird 
der bestehende Standort für Müllbehälter, der mit einer Palisade umrandet ist, beibehal-
ten. Gesetzliche Vorgaben zur Einhausung bzw. Unterbringung von Müllbehältern im 
Gebäude bestehen nicht. 
 
Zu 11: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Eine gestalterisch ansehnliche Ausführung der Bedachung ist auch mit herkömmlichen 
Baumaterialien wie z. B. Ziegeln möglich. Von der zwingenden Herstellung eines Grün-
dachs wird daher abgesehen. 
 
Zu 12: Die Hinweise werden beachtet.  
Die Fehler werden in der Begründung in Kapitel 9.3 korrigiert. 

  

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑫ 

⑪ 



Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 43 „Erweiterung Supermarkt Salvador-Allende-Straße 15“ 

30 
 

19.4 (Seite 1) NeuWOBA e.G. Abwägungsvorschlag 

 

TÖB 19.4 NeuWOBA e.G. 03.09.18 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.  
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden teilweise beachtet. 
Als Maßnahmen zum Immissionsschutz werden die teilweise Einhausung der Laderam-
pen der beiden Märkte sowie der Abstellfläche für Einkaufswagen des Lebensmittelmark-
tes, die Begrenzung der Anlieferzeiten sowie die Vermeidung schädlicher Auswirkungen 
auf die Nachbarschaft durch haustechnische Anlagen im Bebauungsplan festgesetzt 
bzw. im Durchführungsvertrag geregelt (siehe dazu auch die nachfolgenden Punkte 4, 5, 
6 und 7). 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird teilweise beachtet.  
Dem Vorschlag, das Marktgebäude weiter von der Wohnbebauung abzurücken, wird 
nicht gefolgt. Das Wohngebäude Salvador-Allende-Straße 37 stellt eine Grenzbebauung 
dar, die gegenüber dem geplanten Marktgebäude mit einer Brandwand ohne Fenster 
ausgebildet ist. Die im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen sind 6,50 m von der 
Brandwand entfernt und halten die Mindestabstandsflächen gemäß der Landesbauord-
nung Mecklenburg-Vorpommern ein. Eine Beeinträchtigung der bestehenden Wohnbe-
bauung wird daher nicht hervorgerufen.  
Es werden jedoch im Bereich südöstlich des Marktgebäudes (Teil des Flurstücks 8/1030 
außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes) insgesamt 13 neue Bäume ge-
pflanzt, die zu einer Aufwertung des Ortsbildes beitragen. Die Pflanzung der Bäume wird 
im Durchführungsvertrag gesichert. 
 
Zu 3: Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Eine gestalterisch ansehnliche Ausführung der Bedachung ist auch mit herkömmlichen 
Baumaterialien wie z.B. Ziegeln möglich. Von der zwingenden Herstellung eines Grün-
dachs wird daher abgesehen. 
 
Zu 4: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Einhausung der Laderampe des REWE-Marktes wird im Bebauungsplan festgesetzt. 

 

① 

② 

③
④ 
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19.4 (Seite 2) NeuWOBA e.G. Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
Zu 5:  
Der Hinweis wird beachtet. Die Lieferzeiten werden im Durchführungsvertrag festgelegt. 
Danach darf die Anlieferung nur im Zeitraum zwischen 6:00 und 22:00 Uhr erfolgen. 
 
Zu 6:  
Der Hinweis wird teilweise beachtet.  
Die äußeren Punktquellen der haustechnischen Anlagen sind nach dem Stand der 
Technik so herzustellen, dass schädliche Auswirkungen auf die benachbarte Wohnbe-
bauung ausgeschlossen werden. Dazu erfolgen entsprechende Regelungen im Durch-
führungsvertrag. 
 
Zu 7: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Ein Erfordernis zur Verwendung geräuschhemmender Einkaufswagen ergibt sich aus 
dem Lärmschutzgutachten nicht. 
 
Zu 8: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden.  
Der Einfahrtsbereich ist auch für ausfahrende Fahrzeuge dimensioniert. In der Legende 
des Bebauungsplanes wird präzisiert, dass es sich um einen Ein- und Ausfahrtsbereich 
handelt. 

  

⑤
⑥
⑦
⑧ 
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18.4 (Seite 1) Handelsverband Nord Abwägungsvorschlag 

 

TÖB 18.4 Handelsverband Nord 16.08.18 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Es wurde ein Einzelhandelsgutachten zur Entwicklung des D-Zentrums Salvador-Al-
lende-Straße erstellt, in dem die Auswirkungen der geplanten Ansiedlung eines Lebens-
mittelmarktes mit 1.800 m² Verkaufsfläche und eines Drogeriemarktes mit 750 m² Ver-
kaufsfläche auf die Zentren in der Oststadt sowie die übrigen zentralen Versorgungsbe-
reiche der Stadt Neubrandenburg untersucht wurden. Das Gutachten kam zu folgenden 
Ergebnissen: 
 
− Die geplante Entwicklung des D-Zentrums Salvador-Allende-Straße in der Neubran-

denburger Oststadt ist als städtebaulich verträglich und zudem strukturstärkend zu 
bewerten. 

− Die untersuchten geplanten Verkaufsflächen ordnen sich allen notwendigen zu prü-
fenden städtebaulichen Kriterien unter und sind als verträglich einzustufen. 

− Es werden keine städtebaulichen Ziele gemäß dem bestehenden Zentrenkonzept 
(2009) oder dem im Entwurf befindlichen Konzept (2018) unterlaufen. Vielmehr wird 
der Standort dann die gewünschte Versorgungsfunktion für die umliegenden Wohn-
gebiete sowie das Krankenhaus übernehmen. 

− Auch wird gegen kein regional- und landesplanerisches Ziel (Integrationsgebot, Kon-
gruenzgebot oder Beeinträchtigungsverbot) verstoßen. 

 
 

① 
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18.4 (Seite 2) Handelsverband Nord Abwägungsvorschlag 

 

Da keine negativen Auswirkungen zu erwarten sind, wird die Zulässigkeit eines Droge-
riemarktes mit einer Verkaufsfläche von 680 m² beibehalten. Die im Einzelhandelsgut-
achten als verträglich beurteilte Verkaufsfläche von 750 m² wird jedoch nicht voll ausge-
schöpft. 

  

① 
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4.2 e.dis Regionalbereich Mecklenburg-Vorpommern  Abwägungsvorschlag 

 

TÖB 4.2 e.dis Regionalbereich Mecklenburg-Vorpommern 08.08.18 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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11.2 Landesamt für Geoinformation Abwägungsvorschlag 

 

TÖB 11.2 Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation,  
                Vermessungs- und Katasterwesen 07.08.18 
 
Stellungnahme ohne Relevanz für das Bebauungsplanverfahren 
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STADT NEUBRANDENBURG  

Bebauungsplan Nr. 43 
„Erweiterung Supermarkt Salvador-Allende-Straße 15“ 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

II. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit  



Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 43 „Erweiterung Supermarkt Salvador-Allende-Straße 15“ 

37 
 

Fraktion Bündnis 90/Grünen_Piraten Abwägungsvorschlag 

 

Fraktion Bündnis 90/Grünen_Piraten 23.08.18 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1:  
Der Hinweis wird teilweise beachtet.  
Von den auf der Gehölzfläche zu fällenden Bäumen sind lediglich zwei gemäß § 18 
NatSchAG M-V gesetzlich geschützt und innerhalb des Plangebietes neu zu pflanzen. 
Auch handelt es sich bei der Gehölzfläche nicht um ein geschütztes Biotop gemäß § 20 
des Naturschutzausführungsgesetzes (NatSchAG M-V), so dass für eine Ausgleichs-
pflanzung für die Hälfte der verlorengehenden Bäume keine gesetzliche Grundlage be-
steht. Die in der Stellungnahme angeregte Durchgrünung findet jedoch dahingehend Be-
rücksichtigung, dass zusätzlich weitere 9 vorhandene Bäume (insgesamt 15) sowie eine 
mit Gehölzen bepflanzte Fläche nordöstlich des bestehenden Marktgebäudes zu erhalten 
und eine weitere Fläche mit Sträuchern zu bepflanzen sind. Darüber wird im Durchfüh-
rungsvertrag vereinbart, dass auf einer unmittelbar südöstlich an das Plangebiet angren-
zenden Fläche (Teil des Flurstücks 8/1030) insgesamt 13 weitere Bäume zu pflanzen 
sind. 
 
Zu 2:  
Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Um ein Aufheizen der versiegelten Flächen zu mindern, sind auf der Stellplatzanlage so-
wie auf den unmittelbar angrenzenden Flächen die Pflanzung sowie der Erhalt von Bäu-
men festgesetzt. Eine zusätzliche Dach- oder Fassadenbegrünung wird daher nicht für 
erforderlich gehalten. 

  

① 

② 
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STADT NEUBRANDENBURG  

Bebauungsplan Nr. 43 
„Erweiterung Supermarkt Salvador-Allende-Straße 15“ 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

III. Beteiligung der Betroffenen zur Änderung des Plans nach der Auslegung 
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NEUWOBA Neubrandenburger Wohnungsbaugenossenschaft eG Abwägungsvorschlag 
Stellungnahme per e-mail vom 29.11.18 
 
 
 
 
Aus unserer Sicht bestehen keine Einwände, die Fläche St 2 
aus dem Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes zu nehmen und nur noch die Zufahrt im Gel-
tungsbereich zu belassen.  
  
 
Wir halten es jedoch für außerordentlich wichtig, dass die Hin-
weise  unserer Stellungnahme vom 03.09.18 Berücksichti-
gung finden. 
 

TÖB 19.4 NEUWOBA eG 29.11.18 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet. 
 
 
 
 
Zu 2: Die Stellungnahme vom 03.09.18 wurde in Kapitel I abgewogen. Sie wird teilweise 
berücksichtigt. 
 
 
 

 

① 

② 
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